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Vorwort und Dank

Menschenrechte auch als Gruppenrechte zu verstehen erschien bislang ange-
sichts des Primats der Individualrechte als undenkbar. Insoweit überrascht es 
wenig, dass die Peoples’ Rights aus dem afrikanischen Menschenrechtssystem 
bislang – wenn überhaupt – allein unter dem Blickwinkel des Kulturrelativis-
mus wahrgenommen wurden. Hintergrund ist meist eine isolierte Betrachtung 
des status quo des afrikanischen Systems anhand der bestehenden afrikanischen 
Menschenrechtsverträge und Entscheidungen der Menschenrechtsschutzor-
gane. Es fehlt indes an einer Betrachtung der Ideengeschichte der Menschen-
rechte, die nicht nur innerhalb, sondern auch jenseits des Nationalstaates die 
historische Entwicklung der Menschenrechte nachvollzieht. Gleichzeitig ist 
der theoretische Diskurs stark durch die gegenwärtige Situation in den euro-
päischen und nordamerikanischen Staaten geprägt und verhaftet. Die wissen-
schaftliche Aufarbeitung der regionalen Menschenrechtspraxis zeichnet sich 
zudem durch eine getrennte Analyse des Schutzes von indigenen Völkern (in 
Amerika), Minderheiten (in Europa) und Völkern im Allgemeinen (in Afrika) 
aus. Das Ziel der vorliegenden Arbeit besteht in der erstmaligen Gesamtschau 
von Ideengeschichte, Theorie und Praxis in Amerika, Afrika und Europa: mit 
einer umfassenden Untersuchung von Gruppenrechten soll die Verflechtung 
von Individual- und Gruppenschutz als Ausgangspunkt eines neuen umfassen-
den Menschen(rechts)verständnisses aufgezeigt werden. Die Arbeit wurde im 
Wintersemester 2016/2017 von der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen 
Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg als Dissertation ange-
nommen. Dabei wurden Literatur und Rechtsprechung im Wesentlichen bis De-
zember 2016 berücksichtigt; nach der wissenschaftlichen Aussprache im März 
2018 wurde noch das erste Urteil (zu Gruppenrechten) des African Court on 
Human and Peoples’ Rights vom Mai 2017 aufgenommen.

Mein besonderer Dank gilt meinem Doktorvater, Herrn Prof. Dr. Christian 
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für die Förderung und Forderung, die ich an seinem Lehrstuhl erfahren durfte. 
Zu außerordentlich tiefem Dank bin ich ihm, für seine beständige Mahnung 
einen Punkt zu setzen und mich nicht (noch weiter) zu verlieren, verpflichtet. 
Herrn Prof. Dr. Dirk Hanschel danke ich für die Übernahme und Erstellung 
des Zweitvotums. Herrn Prof. Dr. Thilo Marauhn und Herrn Prof. Dr. Christian 
Walter danke ich für die Aufnahme der Arbeit in die Schriftenreihe Jus Interna-
tionale et Europaeum.



Daneben möchte ich Herrn Prof. Dr. Richard Rottenburg für seine in hohem 
Maße konstruktive Kritik und seine umfangreichen Literaturhinweise danken – 
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Leipzig, im Juli 2019 Julia Kriesel
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Einleitung

A. Peoples’ Rights – eine Unbekannte

Versteht man die Rechtswissenschaft auch als Kulturwissenschaft, mag einen 
das zu beobachtende Phänomen des Kulturschocks beim Verlassen des vertrau-
ten nationalen respektive europäischen Rechtsraums vielleicht weniger überra-
schen.1 In der Rechtswissenschaft lässt sich das beschriebene Phänomen u. a. 
vermehrt im Rahmen des Menschenrechtsdiskurses gewahren – eingebettet in 
dem scheinbar nicht enden wollenden Diskurs zur Universalität bzw. kulturellen 
Relativität der Menschenrechte. Als Ausgangspunkt dienen – abhängig von dem 
Referenzrahmen – bei einer internationalen Sichtweise die Allgemeine Men-
schenrechtserklärung2 von 1948, bei einer europäischen Sichtweise die Europä-
ische Menschenrechtskonvention3 von 1950. Ausgehend von diesen vermeintli-
chen „Originalen“ verlagern sich die Spielstätten des Diskurses zur kulturellen 
Relativität auf die Wahrnehmung des afrikanischen, asiatischen und islami-
schen Menschenrechtssystems als fremde „Übersetzungen“ des internationalen 
bzw. europäischen „Originals“.4 Innerhalb dessen werden mit besonderem Be-
fremden die in der African (Banjul) Charter on Human and Peoples’ Rights5 
(AfCHPR oder Banjul Charter) statuierten Peoples’ Rights aufgenommen.6 Völ-
kerrechte als Menschenrechte? Im allgemeinen Duktus des Menschenrechtsdis-
kurses erweckt diese These auf den ersten Blick den Eindruck eines Oxymo-
rons. Allein das Individuum könne Inhaber von Menschenrechten sein, weshalb 

1 Radbruch erklärte bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts, dass Recht Kultur sei und 
somit Rechtswissenschaft als Kulturwissenschaft verstanden werden müsse: Radbruch, Ueber 
den Begriff der Kultur, in: ders., Kulturphilosophische und kulturhistorische Schriften, 2002, 
11; zum Phänomen des Kulturschocks: Oberg, Cultural Shock: Adjustment to New Cultural 
Environments, Curare 29 (2006), 142 ff.

2 Universal Declaration on Human Rights, v. 10.12.1948, GA Res. 217 A (III), UN-Doc. 
A/810, S. 71.

3 Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, v. 
04.11.1950, UNTS Vol. 213-I-2889.

4 Die vermeintliche „Originalität“ der UDHR enttarnend sowie zu den fremden Überset-
zungen: BachmannMedick, Menschenrechte als Übersetzungsproblem, Geschichte und Ge-
sellschaft 38 (2012), 331 (337 ff. und 341 ff.).

5 African Charter on Human and Peoples’ Rights, v. 27.06.1981, UNTS Vol. 1520-I-26363.
6 Rechtsinhaber der Art. 19 bis 24 AfCHPR sind peoples, weshalb sie auch als Peoples’ 

Rights bezeichnet werden.
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kollektive Rechte als Menschenrechte per definitionem ausscheiden würden.7 
Widergespiegelt wird diese Haltung in der Wahrnehmung der Peoples’ Rights 
aus der Banjul Charter durch das Schrifttum, welches die Gruppenrechte ent-
weder mit Ignoranz straft oder zwischen Begeisterung (ein „special feature“8) 
und Entzücken (eine „afrikanische Partikularität“9) changiert. Gruppenrechte 
als Menschenrechte erscheinen als eine unbekannte Rechtskategorie, welche 
entweder (voreilig) abgelehnt oder als etwas Exotisches betrachtet wird. Tritt 
man einen Schritt zurück und fragt sich, was dieses Befremden auslöst, lassen 
sich Erklärungen finden – auf der Ebene des nationalen Rechts (I.) und auf der 
Ebene des internationalen Rechts (II.).

I. Der nationale Referenzrahmen: das subjektiv-öffentliche Recht

Aus der nationalen (deutschen) Perspektive ist die Vorstellung der Menschen-
rechte respektive der Grundrechte zutiefst von der Lehre des subjektiv-öffentli-
chen Rechts geprägt. Ihren Ursprung findet die Lehre des subjektiv-öffentlichen 
Rechts in Deutschland im 19. Jahrhundert „in dem seinerzeit unausgetragenen 
Spannungsfeld von Monarchie und Volkssouveränität. Mit ihm ging es um die 
Teilhabe an der staatlichen Macht“.10 Ausgehend von den privaten subjektiven 
Rechten des Zivilrechts definierte Jellinek bahnbrechend das subjektiv-öffentli-
che Recht als „die Fähigkeit, Rechtsnormen im individuellen Interesse in Bewe-

7 Dieses Vorverständnis erklärt die mitschwebende Entrüstung bei Tomuschat, Human 
Rights in a World-Wide Framework – Some Current Issues, ZaöRV 45 (1985), 547 (571): 
„With regard to the ‚rights‘ of the third generation, an individual entitlement becomes even 
unthinkable.“ – Frieden, Entwicklung und Umwelt seien auf andere Weise als durch Men-
schenrechte zu verwirklichen. Ebenso äußerst kritisch gegenüber der Idee der Drittgenera-
tionsrechte ist Stern, Die Idee der Menschen- und Grundrechte, in: Merten/Papier (Hrsg.), 
HbGR I, 2004, § 1, Rn. 76 f.: „Die individualrechtliche Komponente löst sich […] fast in 
Nichts auf. […] Man sollte diese neuen Proklamationen daher nicht den Menschenrechten 
zuordnen. Keinesfalls dürfen durch sie die klassischen Menschenrechte ins Hintertreffen ge-
raten.“; siehe außerdem Jones, Human Rights, Group Rights, People’s Rights, Human Rights 
Quarterly 21 (1999), 80, 82 f. erkennt demgegenüber kollektive Rechte als Menschenrechte 
an – vorausgesetzt, sie sind durch die Interessen einer Anzahl an Individuen und nicht durch 
die Interessen eines auf einer eigenständigen Identität beruhenden Kollektivs begründet. Sie-
he außerdem Donnelly, Human Rights, Individual Rights and Collective Rights, in: Berting 
(Ed.), Human Rights in a Pluralist World, 1990, 39 (45 ff.); Burgers, The Function of Human 
Rights as Individual and Collective Rights, in: Berting (Ed.), Human Rights in a Pluralist 
World, 1990, 63 (72 f.); Baehr, Human Rights and Peoples’ Rights, in: Berting (Ed.), Human 
Rights in a Pluralist World, 1990, 99 (106).

8 Benedek, Peoples’ rights and individuals’ duties as special features of the African Charter 
in Human and Peoples’ Rights, in: Kunig/Benedek/Mahalu, Regional Protection of Human 
Rights by International Law, Verfassung und Recht in Übersee, Beiheft 12, 1985, 59 ff.

9 Meyer, Menschenrechte in Afrika, 2013, 79 ff., 102 ff., 260 f.
10 Masing, Die Mobilisierung des Bürgers für die Durchsetzung des Rechts, 1997, 62.
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gung zu setzen“.11 Zentral ist die Beschränkung auf das individuelle Interesse, 
wodurch dem Einzelnen gegenüber dem Staat nur die Möglichkeit eingeräumt 
wurde, private Interessen im Wege des Rechtsschutzes geltend zu machen – 
nicht jedoch öffentliche Interessen, also solche des allgemeinen Wohls.12 In der 
sich parallel entwickelnden Verwaltungsgerichtsbarkeit galt „die Wahrung des 
öffentlichen Interesses [als] Aufgabe der verwaltenden Organe des Staates“.13 
Der Einzelne galt als Privatmensch, dessen Einmischung in die Angelegenhei-
ten des öffentlichen Interesses unerwünscht war: „Eine Kontrolle der Rechtmä-
ßigkeit wäre ein Einbruch in die ausschließliche Kompetenz der monarchisch 
legitimierten Entscheidungsträger, an deren Überlegenheit und prinzipieller 
Rechtschaffenheit […] kein Zweifel bestünde.“14 Obgleich der Verwaltungs-
rechtsschutz seit dem 19. Jahrhundert eine beachtliche Weiterentwicklung er-
fuhr, hat sich die „Individualbezogenheit der Lehre des subjektiv-öffentlichen 
Rechts“ nicht verändert: Das subjektiv-öffentliche Recht ist mit seiner Ausrich-
tung auf den Schutz von Individualinteressen „substanziell privatnützig“.15 Dies 
zeigt sich nicht zuletzt in der Schutznormtheorie, die einzig der Frage nachgeht, 
inwiefern eine Norm über das Allgemeininteresse hinaus auch den Schutz von 
Individualinteressen verfolgt.16 Ein subjektiv-öffentliches Recht besteht dem-
nach nur, wenn das geschützte Interesse hinreichend individualisierbar ist. An-
gestrebt wird die Wahrung individueller Interessen – nicht die Kontrolle der 
Verwaltung oder die Durchsetzung der Rechtsordnung.17

Die Prägung durch die Lehre des subjektiven-öffentlichen Rechts zeigt sich 
auch in der Antwort eines Standardeinführungswerks der Rechtstheorie auf die 
Frage „Was ist Recht?“. Nach einer Differenzierung zwischen Recht im objek-
tiven Sinn und im subjektiven Sinn wird das subjektive Recht als eine Rechts-

11 Jellinek, System der subjektiven öffentlichen Rechte, 1919 (1979), 51; umfassend zur 
Entwicklung und anderen Wegbereitern des subjektiv-öffentlichen Rechts im 19. Jahrhundert: 
Bauer, Geschichtliche Grundlagen der Lehre vom subjektiven öffentlichen Recht, 1986, 43 ff.

12 Masing, Die Mobilisierung des Bürgers für die Durchsetzung des Rechts, 1997, 65 ff.
13 Sarwey, Das öffentliche Recht und die Verwaltungsrechtspflege, 1880, 66.
14 Masing, Die Mobilisierung des Bürgers für die Durchsetzung des Rechts, 1997, 72 – 

unter Verweis auf Sarwey, Das öffentliche Recht und die Verwaltungsrechtspflege, 1880, 
67 ff.: „die Fälle der Verletzung [des öffentlichen Rechts müssen] viel seltener sein, als die 
Verletzungen des Privatrechts und rechtswidrige Handlungen, welche unter das Strafgesetz 
fallen, da diejenigen, welche das öffentliche Recht zu vollziehen haben, nur unter zahlreichen 
Cautelen für ihre Fähigkeit und ihr rechtliches Wollen, mit der Gewalt betraut werden, und zu 
diesen Cautelen, welche einen Theil des Verwaltungsrechts selbst bilden, noch weitere hin-
zutreten“; zur Bedeutung und zum Inhalt des monarchischen Prinzips: Bauer, Geschichtliche 
Grundlagen der Lehre vom subjektiv öffentlichen Recht, 1986, 45 ff.

15 Masing, Die Mobilisierung des Bürgers für die Durchsetzung des Rechts, 1997, 105 ff. 
mit zahlreichen weiteren Nachweisen zur Definition des subjektiv-öffentlichen Rechts.

16 Ausführlich Masing, Die Mobilisierung des Bürgers für die Durchsetzung des Rechts, 
1997, 107 ff.

17 Masing, Die Mobilisierung des Bürgers für die Durchsetzung des Rechts, 1997, 108 f.
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macht des Einzelnen zur Wahrung seiner (Individual-)Interessen definiert.18 Als 
Paradebeispiel für subjektiv-öffentliche Rechte kann allgemein auf die Grund-
rechte verwiesen werden.19 Diese dienen primär als Abwehrrechte des Einzelnen 
gegen den Staat, sodass der Einzelne in einer privaten Sphäre vor dem Zugriff 
durch den Staat geschützt ist.20 „Gemeinbezogene Befugnisse des einzelnen ge-
genüber der Verwaltung, ein spezifisches Dürfen des Bürgers zur Durchsetzung 
öffentlicher Interessen ist in den Grundrechten nicht anerkannt. [...] Eine indivi-
duelle Befugnis spezifisch auf Gemeinwohlbelange hin begründen auch die so-
genannten „demokratischen Grundrechte“ nicht.“21 Gleichwohl die Grundrechte 
seit geraumer Zeit auch demokratisch-funktional als konstitutive Elemente der 
Demokratie verstanden werden, richtet sich ihr Schutz weiterhin „nur auf die 
Erhaltung aus sich heraus vorhandener Handlungsmöglichkeiten des je einzel-
nen“.22 Auch in Hinblick auf die objektiv-rechtlichen Grundrechtsgehalte dient 
der Individualschutz weiterhin als Grundlage für ihre Geltendmachung – die 
Privatnützigkeit bleibt das „maßgebliche Kriterium für die Anerkennung indi-
vidueller Befugnisse“.23 Dieses Verständnis wird auf die Menschenrechte, deren 
nationale Ausgestaltung die Grundrechte darstellen24, übertragen.25

Insbesondere aus deutscher Perspektive ist die Lehre des subjektiv-öffentli-
chen Rechts nicht nur aufgrund der positiven Erfahrungen für die Konzeption 

18 Rüthers/Fischer/Birk, Rechtstheorie mit Juristischer Methodenlehre, 2011, 37 ff.
19 Statt vieler zur subjektiv-rechtlichen Dimension der Grundrechte: Merten, Begriff und Ab-

grenzung der Grundrechte, in: Merten/Papier (Hrsg.), HbGR II, 2006, § 35, Rn. 102 ff.; Pieroth/
Schlink/Kingreen/Poscher, Grundrechte Staatsrecht II, 2014, Rn. 43 ff.; Stern, Idee und Elemente 
eines Systems der Grundrechte, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), HbStR IX, 2011, § 185 Rn. 52 ff.

20 Isensee, Das Grundrecht als Abwehrrecht und als staatliche Schutzpflicht, in: Isensee/
Kirchhof (Hrsg.), HbStR IX, 2011, § 191 Rn. 2; Stern, Staatsrecht Bd III/1, 1988, § 66, 
620 ff.; Böckenförde, Grundrechtstheorie und Grundrechtsinterpretation, NJW 1974, 1529 
(1530 ff.) – unter Zugrundelegung einer liberalen (bürgerlich-rechtsstaatlichen) Grundrechts-
theorie; Schlink, Freiheit durch Eingriffsabwehr, EuGRZ 1984, 457 ff.

21 Masing, Die Mobilisierung des Bürgers für die Durchsetzung des Rechts, 1997, 151.
22 Ausführlich Masing, Die Mobilisierung des Bürgers für die Durchsetzung des Rechts, 

1997, 153 ff., 158.
23 Masing, Die Mobilisierung des Bürgers für die Durchsetzung des Rechts, 1997, 164 f. 

unter Verweis auf das LüthUrteil des Bundesverfassungsgerichts, Urteil v. 29.05.1973, 
1-BvR 242/71, 1 BvR 325/72, Rn. 98 [BVerfGE 35, 79 (116)]: Der Beschwerdeführer kann 
sich nur auf Art. 5 Abs. 3 GG berufen, weil dem Einzelnen „aus der Wertentscheidung [des 
Art. 5 Abs. 3 GG] ein Recht auf solche staatlichen Maßnahmen“ zukomme, „die zum Schutz 
seines grundrechtlich gesicherten Freiheitsraums unerläßlich sind“.

24 Siehe zu den Grundrechten als Menschenrechte Bundesverfassungsgericht, Urteil v. 
01.03.1979, 1 BvR 532,533/77, 419/78 und 1 BvL 21/78, Rn. 119 [BVerfGE 50, 290 (337)]: 
„Nach ihrer Geschichte und ihrem heutigen Inhalt sind sie [die Einzelgrundrechte aus dem 
GG] in erster Linie individuelle Recht, Menschen- und Bürgerrechte, die den Schutz konkre-
ter, besonders gefährdeter Bereiche menschlicher Freiheit zum Gegenstand haben“.

25 Röhl/Röhl, Allgemeine Rechtslehre, 2008, 356; Rüthers/Fischer/Birk, Rechtstheorie 
mit Juristischer Methodenlehre, 2011, 40 f.
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der Menschenrechte prägend, sondern darüber hinaus gerade durch die negati-
ven Erfahrungen – der Abkehr von der Lehre des subjektiv-öffentlichen Rechts – 
während der totalitären Systeme des Nationalsozialismus und der DDR. In bei-
den Systemen wurde die Gemeinschaft (die Volksgemeinschaft respektive der 
Klassenstandpunkt) als Schranke bis hin zur Aufhebung des subjektiv-öffentlich 
Rechts genutzt.26 Die Rechtslehre des Nationalsozialismus leugnete den Wert 
individueller Interessen und machte auf diese Weise das subjektiv-öffentliche 
Recht überflüssig.27 Individuum und Staat wurden nicht mehr voneinander ab-
gegrenzt, sondern lösten sich begrifflich in dem Terminus „Volk“ auf.28 Ein In-
teressensgegensatz zwischen dem Einzelnen und der Volksgemeinschaft wurde 
negiert, indem der Einzelne ausschließlich als Teil der Volksgemeinschaft gese-
hen wurde.29 Demgegenüber erkannte der Sozialismus zwar den Wert individu-
eller Interessen an, leugnete aber eine Dichotomie von Individualinteressen und 
gesellschaftlichen Interessen.30 „Die Rechtsstellung des Bürgers im Sozialismus 

26 Ausführlich Rüthers/Fischer/Birk, Rechtstheorie mit Juristischer Methodenlehre, 2011, 
43 f. m.w.N.; Röhl/Röhl, Allgemeine Rechtslehre, 2008, 360 f. 

27 Zum Kampf gegen das subjektiv-öffentliche Recht im Nationalsozialismus Bauer, Ge-
schichtliche Grundlagen der Lehre vom subjektiven öffentlichen Recht, 1986, 102 ff. mit zahl-
reichen weiteren Nachweisen. Einen Überblick zu Lehre des subjektiv-öffentlichen Rechts 
während der Zeit des Nationalsozialismus gibt Krüper, Gemeinwohl im Prozess, 2009, 119 ff., 
125; ebenso Schlacke, Überindividueller Rechtsschutz, 2008, 45 ff.

28 Nachzulesen bei Krüper, Gemeinwohl im Prozess, 2009, 120.
29 Deutlich wird dieses Verständnis u.a. bei Huber, Die Rechtsstellung des Volksgenossen, 

Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft 96 (1936), 438 (445 f.): „Die Überwindung des 
‚subjektiven Rechts‘, die zu den Aufgaben des neuen Rechtsdenkens gehört, ist nur möglich, 
wenn die gliedhafte Stellung des Volksgenossen in der Gemeinschaft den ihr gemäßen recht-
lichen Ausdruck findet. […] Die Rechtsstellung des Volksgenossen ist stets gemeinschafts-
bezogen und pflichtgebunden. Sie ist nicht um den Einzelnen willen begründet, sondern um 
der Gemeinschaft willen […].“; einen Überblick zu der Konzeption des Rechts zu dieser 
Zeit m.w.N. gewähren: Krüper, Gemeinwohl im Prozess, 2009, 120 f.; Bauer, Geschichtliche 
Grundlagen der Lehre vom subjektiven öffentlichen Recht, 1986, 108 ff.

30 Zu finden u.a. bei Haney, Sozialistisches Recht und Persönlichkeit, 1967, 286 ff.: „Das 
subjektive Recht zielt auf die Förderung des isolierten Eigeninteresses. […] Die Ablehnung 
der Kategorie des subjektiven Rechts heißt jedoch niemals, daß damit irgendwie Rechte des 
einzelnen geschmälert würden. Im Gegenteil. […] Durch die Entwicklung des „gesellschaftli-
chen Individuums“ erhält dessen Rechtsstellung […] unvergleichbar größere Garantien. […] 
Die Verwirklichung der Rechte des einzelnen ist grundsätzlich als Durchsetzung des gesell-
schaftlich Notwendigen und deshalb als Erfüllung der sozialistischen Rechtsordnung aufzu-
fassen; insofern darf kein Gegensatz zwischen der Durchsetzung des Einzelrechts und des 
Rechts der sozialistischen Gesellschaft bestehen.“ sowie ders., Die Demokratie, 1971, 120 f.: 
„Deshalb ist es keineswegs richtig, wenn behauptet wird, daß es eine ‚einheitliche Erkennt-
nis und mit einheitliche Vorstellung der ganzen Gesellschaft, aus denen dann das Handeln 
dieses einheitlichen Subjekts abzuleiten wäre‘, nicht geben könne. [U.J. Heuer, Demokratie 
und Recht im neuen ökonomischen System, Berlin 1965, S. 167] Diese einheitlichen gesell-
schaftlichen Vorstellungen werden system- und damit klassenbedingt erzeugt, Staat, Recht 
und Demokratie in ihren institutionellen Erscheinungsformen sind Ausdrucksformen dieser 
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war daher überformt durch ein kollektivistisches „Eingaben-Denken“, bei dem 
die Einbeziehung des Bürgers primär der Optimierung der staatlichen Gewalt 
diente.“31 Auf diese Weise wurde in beiden Systemen die Gemeinschaft zum 
Rechtfertigungszwang des subjektiven Rechts; gleichzeitig wurde der Rechtfer-
tigungszwang für Einschränkungen des subjektiven Rechts aufgehoben.32 

Sowohl innerhalb der Lehre des subjektiv-öffentlichen Rechts, als auch in der 
Negierung von subjektiven Rechten zeichnet sich ein antagonistisches Bild von 
Individualinteressen und Interessen des Gemeinwohls ab. In der Folge werden 
mögliche Rechte zum Schutz des Gemeinwohls primär als (negativ konnotierte) 
Verpflichtung des Einzelnen für das Gemeinwohl wahrgenommen.33 Vor die-
sem Hintergrund erscheinen Gruppenrechte als Menschenrechte als undenkbar.

II. Der internationale Referenzrahmen: das Individualrecht als Vollendung

1. Das Primat der Individualrechte

Der Fokus auf das Individuum ist nicht nur auf der nationalen (deutschen) Ebe-
ne, sondern auch im allgemeinen Völkerrecht zu konstatieren. Mit der Idee der 
Menschenrechte wird in der Regel ein bestimmtes Vorverständnis verbunden. 
Sie gelten allgemein als Verdienst der Aufklärung, wonach dem Einzelnen qua 
seines Menschseins und der allgemeinen Vernunftbegabtheit des Menschen 
verschiedene Rechte zukommen bzw. ihm innewohnen.34 Die Konzeption der 
Menschenrechte scheint damit von Anbeginn ausschließlich vom Schutz des 
Individuums geprägt zu sein. Die ersten nationalen Erklärungen zum Schutz der 
Menschenrechte, wie die Unanimous Declaration of the thirteen United States 
of America von 1776 sowie die Déclaration des Droits des l’Homme et du Cito
yen von 1789, widmen sich ausnahmslos dem Schutz des Einzelnen. Indem bei-
de Erklärungen als Orientierungspunkt für die späteren völkerrechtlichen Men-
schenrechtsdokumente dienten,35 wurde das Verständnis von Menschenrechten 
als Individualrechte beibehalten. Ausschlaggebend waren für diese Entschei-

gesellschaftlichen Erkenntnis [o]der Nichterkenntnis, eines richtigen oder falschen und in 
dieser Eigenschaft jeweils systembedingten Bewusstseins.“; einen Überblick zu Lehre des 
subjektiv-öffentlichen Rechts in der Rechtswissenschaft der DDR gibt Krüper, Gemeinwohl 
im Prozess, 2009, 125 ff.

31 Krüper, Gemeinwohl im Prozess, 2009, 125.
32 Röhl/Röhl, Allgemeine Rechtslehre, 2008, 360; Rüthers/Fischer/Birk, Rechtstheorie 

mit Juristischer Methodenlehre, 2011, 43.
33 Zum Interessenkonflikt zwischen Individualinteressen und Gemeinwohl Seelmann, 

Rechtsphilosophie, 2010, 191 ff.; Wenzel, Das Spannungsverhältnis zwischen Gruppenschutz 
und Individualschutz im Völkerrecht, 2008, 183 ff., 265 ff., 403 ff.

34 Zur „menschenrechtlichen Standarderzählung“: Menke/Pollmann, Philosophie der 
Menschenrechte, 2012, 13 ff.

35 BachmannMedick, Menschenrechte als Übersetzungsproblem, Geschichte und Gesell-
schaft 38 (2012), 331 (337 ff.); Bergmann, Das Menschenbild der Europäischen Menschen-
rechtskonvention, 1995, 59; siehe zur Geschichte der Individualrechte: Tomuschat, Human 
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dungen auch die Unrechtserfahrungen während des Zweiten Weltkriegs und der 
Zeit der Herrschaft des Nationalsozialismus.36 In Abkehr zu diesen Erfahrungen 
erklärt die Universal Declaration of Human Rights (UDHR) von 1948 in Art. 1:
„All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with rea-
son and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.“

Hieran werden nicht nur das Vermächtnis der Aufklärung und eines die indi-
viduellen Interessen negierenden Systems sichtbar, sondern auch die korres-
pondierende primär individualrechtliche Konzeption der Menschenrechte.37 
Ebenso wohnt den beiden Menschenrechtspakten von 1966, dem International 
Covenant on Civil and Political Rights38 (ICCPR) und dem International Co
venant on Economic, Social and Cultural Rights39 (ICESCR), eine primär indi-
vidualrechtliche Konzeption inne. Beide Pakte gewähren zwar jeweils in Art. 1 
den Völkern das Recht auf Selbstbestimmung, jedoch wird der Begriff „Volk“ 
restriktiv als Staatsvolk verstanden, sodass eine über die individualrechtliche 
Konzeption hinausgehende gruppenrechtliche Lesart nicht möglich erscheint.40 
Bestätigt wird dieses Ergebnis durch Art. 27 CCPR, der Angehörigen von Min-
derheiten prima facie einen individualrechtlich ausgestalteten Schutz gewährt.41 
Insofern ist das Verständnis der Menschenrechte im allgemeinen Völkerrecht 
nach dem Zweiten Weltkrieg durch das Primat der Individualrechte geprägt.42

Das Primat der Individualrechte bleibt nicht ohne Auswirkung auf die Be-
urteilung der Völkerrechtssubjektivität von Individuen und von Gruppen. 
Während neben den Staaten als originäre Völkerrechtssubjekte Individuen zu-

Rights, 2008, 6 ff. sowie 25 ff. zum Einfluss der ersten nationalen Garantien auf die späteren 
völkerrechtlichen Abkommen.

36 Detailliert die Bezüge zwischen den Unrechtserfahrungen während des Nationalsozia-
lismus und die UDHR in Opposition zu selbigen anhand des Entstehungsprozesses der UDHR 
aufzeigend: Morsink, World War Two and the Universal Declaration, Human Rights Quarterly 
15 (1993), 357 ff.: „[A]ll the delegations generally agreed that the pattern of gross human 
rights abuses which occurred during World War II was the major impulse behind the drafting 
of the Declaration“.

37 Zu den Einflüssen des Naturrechts und den nationalen Menschenrechtserklärungen des 
18. Jahrhunderts auf die UDHR: Morsink, The Philosophy of the Universal Declaration, Hu-
man Rights Quarterly 6 (1984), 309 (310 ff.).

38 International Covenant on Civil and Political Rights, v. 16.12.1966, UNTS Vol. 999-I-
14668.

39 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, v. 16.12.1966, UNTS 
Vol. 993-I-14531.

40 Zum engen Begriffsverständnis Doehring, in: Simma (Ed.), UN-Charter, Vol. I2, 2002, 
Self-Determination, Rn. 21.

41 Hierzu ausführlich Wenzel, Das Spannungsverhältnis zwischen Gruppenschutz und In-
dividualschutz im Völkerrecht, 2008, 34 f.

42 Wenzel, Das Spannungsverhältnis zwischen Gruppenschutz und Individualschutz im 
Völkerrecht, 2008, 17 ff.
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mindest als partielle Völkerrechtssubjekte anerkannt werden,43 gilt die Aner-
kennung von Völkern als Völkerrechtssubjekte auf universeller Ebene als in 
höchstem Maße diffizil.44 Mit Blick auf die Rechtsstellung von Gruppen im 
Völkerrecht reicht der Beurteilungsspielraum von einer Ablehnung als Völ-
kerrechtssubjekte bis hin zu einem äußerst zögerlichen, auf ein absolutes Mi-
nimum beschränktes, Zugeständnis an partieller Völkerrechtssubjektivität.45 
Wird eine partielle Völkerrechtssubjektivität in Betracht gezogen, so erfolgt 
dies nur unter einer minutiösen Differenzierung zwischen den als Rechtssub-
jekte zu erwägenden Gruppen sowie den dann zustehenden Rechtspositionen.46 
Danach kommt nur folgenden Gruppen eine partielle Völkerrechtssubjektivi-
tät zu: „Staatsvölker als auch in einem bestehenden Staat als Minderheiten 
lebende Völker sowie nationale Minderheiten mit fester territorialer Basis 
und innerer, zur Handlung befähigender Organisation.“47 Diese können ihre 
Stellung als Völkerrechtssubjekt jedoch nur in Bezug auf das völkerrechtliche 
Selbstbestimmungsrecht geltend machen – ein Gruppenrecht auf Schutz der 
physischen Existenz wird in Erwägung gezogen, aber noch nicht als gesichert 
angenommen.48 Ein Gruppenrecht auf Nichtdiskriminierung gilt als ebenso 
ungeklärt wie die Völkerrechtssubjektivität von indigenen Völkern.49 Diese 
Einschätzung korrespondiert mit den kaum vorhandenen Gruppenrechten auf 
universeller Ebene. Dem Selbstbestimmungsrecht der Völker und dem Min-
derheitenschutz aus dem CCPR und dem CESCR liegt jeweils eine individu-
alrechtliche Konzeption zugrunde. Lediglich die Konvention gegen Völker-
mord spricht für die Annahme eines Gruppenrechts, das Recht auf physische 
Existenz.50 Davon abgesehen existieren zwar verschiedene Resolutionen der 
UN-Generalversammlung, welche als Ausgangspunkte für bestimmte Grup-

43 Statt vieler: Herdegen, Völkerrecht, 2015, § 7 Rn. 9; Hobe, Einführung in das Völ-
kerrecht, 2014, 66; a.A. in Hinblick auf das Individuum als originäres Völkerrechtssubjekt 
Peters, Das subjektive internationale Recht, Jahrbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart 
59 (2011), 411 (411 ff.) sowie umfassend Peters, Jenseits der Menschenrechte, 2014, 469 ff.

44 Dahm/Delbrück/Wolfrum, Völkerrecht Bd. I, 2, 2002, § 110; Hobe, Einführung in das 
Völkerrecht, 2014, 171.

45 Die Völkerrechtssubjektivität von Gruppen ablehnend: Hobe, Einführung in das Völ-
kerrecht, 2014, 171; eine partielle Völkerrechtssubjektivität zaghaft einräumend: Dahm/
Delbrück/Wolfrum, Völkerrecht Bd. I, 2, 2002, § 110; lediglich den Schutz von Bevölke-
rungsgruppen erwähnend ohne näher auf die Stellung als Völkerrechtssubjekt einzugehen 
Herdegen, Völkerrecht, 2015, § 7 Rn. 6.

46 Siehe Dahm/Delbrück/Wolfrum, Völkerrecht Bd. I, 2, 2002, § 110.
47 Dahm/Delbrück/Wolfrum, Völkerrecht Bd. I, 2, 2002, § 110 (294).
48 Dahm/Delbrück/Wolfrum, Völkerrecht Bd. I, 2, 2002, § 110 (294).
49 Dahm/Delbrück/Wolfrum, Völkerrecht Bd. I, 2, 2002, § 110 (294).
50 Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, v. 09.12.1948, 

UNTS Vol. 78, p. 277.
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penrechte in Betracht kommen: Selbstbestimmung der Völker51, Nichtdiskri-
minierung52, Rechte von Minderheiten53 und indigenen Völkern54. Hierbei ist 
jedoch der bloße Empfehlungscharakter der Resolutionen zu beachten.55 So 
ist insgesamt eine Orientierung des Diskurses hinsichtlich der Gruppenrechte 
maximal als lege ferenda zu verzeichnen.56 Insbesondere finden die teilweise 
auch als Gruppenrechte ausgestalteten Menschenrechte der dritten Dimension, 
wie bspw. die Rechte auf Entwicklung57, Frieden58 und Umwelt59, keine allge-
meine Anerkennung, was mit dem unzureichend bestimmten Adressatenkreis 
sowie den ebenfalls nicht hinlänglich bestimmten Rechtsinhalten begründet 
wird.60 Von einer umfassenden partiellen Völkerrechtssubjektivität von Grup-
pen kann daher nicht ausgegangen werden.

2. Universalität vs. kulturelle Relativität der Menschenrechte

Verstärkt wird das Primat der Individualrechte durch das Universalitätspostulat 
der Allgemeinen Menschenrechtserklärung von 1948, welche in ihrem ersten 
Absatz der Präambel und in Art. 1 die angeborene Würde sowie die gleichen 
und unveräußerlichen Rechte aller Menschen betont. Damit knüpft die UDHR 
an das Naturrecht als ontologische Letztbegründung von Menschenrechten an: 
dem Menschen kommen als Bedürfnis- und Vernunftwesen individuelle subjek-
tive Rechte zu, wobei von einer allen Menschen gemeinsamen Natur ausgegan-
gen wird.61 Insofern wohnt bereits dem Begriff ‚Menschenrechte‘ der Anspruch 

51 Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples, v. 
14.12.1960, GA Res. 1514 (XV).

52 International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, v. 
07.03.1966, UNTS Vol. 660, p. 195 (GA Res. 2106 (XX) v. 21.12.1965); Elimination of all 
forms of racial discrimination, v. 10.11.1975, GA Res. 3379 (XXX).

53 Declaration on the Rights of Persons belonging to National or Ethnic, Religious and 
Linguistic Minorities, v. 18.12.1992, GA Res. 47/135.

54 Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, v. 13.09.2007, GA Res. 61/295.
55 Siehe Art. 11 bis 14 UN-Charter, Charter of the United Nations, v. 26.06.1945, UNTS 

Vol. 1 (XVI).
56 Dahm/Delbrück/Wolfrum, Völkerrecht Bd. I, 2, 2002, § 110 (282).
57 Declaration on the Right to Development, v. 04.12.1986, GA Res. 41/128.
58 Declaration on the Right of Peoples to Peace, v. 12.11.1984, GA Res. 39/11.
59 Als erster Meilenstein: UN Conference on Human Environment in Stockholm 1972: 

Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment, ILM 11 (1972), 
1416. 

60 Dahm/Delbrück/Wolfrum, Völkerrecht Bd. I, 2, 2002, § 110 (291 f.).
61 Zum Bezug auf das Naturrecht seitens der UDHR: Morsink, The Philosophy of the 

Universal Declaration, Human Rights Quarterly 6 (1984), 309 (310 ff.); zum rechtstheore-
tisch-naturrechtlichen Begründungsansatz des Universalitätspostulats: Meyer, Menschenrech-
te in Afrika, 2013, 24 f. m.w.N.; eine erste Einführung in das Vernunftrecht ist u.a. zu finden 
bei: Seelmann, Rechtsphilosophie, 2010, 138 ff.; Rüthers/Fischer/Birk, Rechtstheorie, 2011, 
277 ff.
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auf eine universelle Geltung unabhängig von Raum und Zeit inne. Unterstützt 
wird er durch die formale Anerkennung der Menschenrechte durch die Interna
tional Bill of Rights, welche sich aus der UDHR, dem CCPR und dem CESCR 
zusammensetzt, und deren hohe Anzahl an Ratifikationen zur Rechtfertigung 
des Universalitätspostulats herangezogen wird.62 Bekräftigt wird das Postulat 
durch den International Court of Justice (ICJ), welcher die Menschenrechte 
allgemein als erga omnes Verpflichtungen anerkennt.63 

Die American Anthropological Association (AAA) hatte bereits 1947 den 
Entwurf der UDHR hinsichtlich ihres Anspruchs auf Universalität kritisiert und 
zusätzlich zu den statuierten Individualrechten die Aufnahme von Gruppenrech-
ten gefordert.64 Mit ihrem (fast legendärem) Statement on Human Rights löste 
die AAA den seit dem fortwährenden, beträchtliche Ausmaße annehmenden, 
interdisziplinären Diskurs über die Universalität bzw. in Abgrenzung dazu die 
kulturelle Universalität der Menschenrechte aus.65 Ausgangspunkt der Kri-

62 Ausführlich zu dem rechtspraktisch-positivistischen Begründungsansatz des Uni-
versalitätspostulats: Meyer, Menschenrechte in Afrika, 2013, 25 f. m.w.N.; der CCPR wur-
de von 172 Vertragsparteien ratifiziert: http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src= 
TREATY&mtdsg_no=IV-4&chapter=4&lang=en (08.04.2019); der CESCR wurde von 169 
Vertragsparteien ratifiziert:http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mt 
dsg_no=IV-3&chapter=4&lang=en (08.04.2019).

63 ICJ, Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgium v. Spain), ICJ 
Reports 1970, 3 (32): „In particular, an essential distinction should be drawn between the 
obligations of a State towards the international community as a whole, and those arising vis-à-
vis another State in the field of diplomatic protection. By their very nature the former are the 
concern of all States. In view of the importance of the rights involved, all States can be held 
to have a legal interest in their protection; they are obligations erga omnes. [...] Such obliga-
tions derive, for example, in contemporary international law, from the outlawing of acts of 
aggression, and of genocide, as also from the principles and rules concerning the basic rights 
of the human person, including protection from slavery and racial discrimination. Some of 
the corresponding rights of protection have entered into the body of general international law 
(Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, 
Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1951, p. 23); others are conferred by international instru-
ments of a universal or quasi-universal character“.

64 American Anthropological Association (Executive Board), Statement on Human Rights, 
American Anthropologist 49 (1947), 539 ff.

65 Dembour, Who believes in Human Rights?, 2006, 156, sieht die Stellungnahme von 
1947 als „it is often taken to epitomize the cultural relativist position towards human rights.“; 
eine gute Übersicht zu dem Diskurs über die Universalität bzw. kulturelle Relativität der 
Menschenrechte mit den jeweiligen Begründungen bieten u.a.: Menke/Pollmann, Philosophie 
der Menschenrechte, 2012, 71 ff.; Wiater, Kulturpluralismus als Herausforderung für Rechts-
theorie und Rechtspraxis, 2009, 28 ff.; Meyer, Menschenrechte in Afrika, 2013, 24 ff.; zu-
sätzlich sei noch auf eine (vergleichsweise kleine) Auswahl von Publikationen hingewiesen: 
Huntington, Kampf der Kulturen (erstmals 1996) 2002; als Replik auf Huntingtons Werk: 
Annan (Initiator), Brücken in die Zukunft: Ein Manifest für den Dialog der Kulturen 2001; 
außerdem: Bielefeldt, Universale Menschenrechte angesichts der Pluralität von Kulturen, in: 
Reuter (Hrsg.), Ethik der Menschenrechte, 1999, 43 ff.; Etzioni, The End of Cross-Cultural 
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